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Gemeinde Roetgen
Amt / Aktenzeichen
A 20 – Wa/Tho

RAT
Sitzungsvorlagen – Nr.:

2016/0229
Beschlussvorlage

vom 28.11.2016

öffentliche Sitzung

Betreff:
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Abwasserwerkes der Gemeinde 
Roetgen zum 31.12.2015 sowie Verwendung des Jahresgewinns

Beratungsfolge:
Beratungsergebnis

Datum: Gremium: Vorlagennummer: TOP Ja Nein Enth.
01.12.2016 Betriebsausschuss 2016/0228 3
13.12.2016 Gemeinderat 2016/0229

Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat beschließt:

Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2015 werden in der Bilanz mit einer 
Endsumme von 20.063.536,95 € und in der Gewinn- und Verlustrechnung 

in den Erträgen mit 2.757.542,41 €,
in den Aufwendungen mit            2.254.662,70 €,
bei einem Jahresgewinn von   502.879,71 € 
festgestellt.

Aufgrund  der  Neuberechnung  im  Rahmen  des  Jahresabschlusses  beträgt  die 
Eigenkapitalverzinsung für das Jahr 2015 253.870,00 €. Der darüber hinausgehende Betrag 
des Jahresüberschusses in Höhe von 249.009,71 € wird in den Gewinnvortrag eingestellt.

2. Dem Betriebsausschuss wird für das Wirtschaftsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

Sachverhalt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2015

Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss und den Lagebericht des 
Abwasserwerks der Gemeinde Roetgen zum 31.12.2015 geprüft.

Auf  den  in  der  Anlage  5  des  Jahresabschlussberichtes  gefassten  Bestätigungsvermerk  der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird verwiesen.
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Der  Bericht  über  die  Prüfung  des  Jahresabschlusses  zum 31.12.2015  und  der  Lagebericht  des 
Berichtsjahres  wurde  bereits  mit  Schreiben  vom  02.08.2016  an  die  Mitglieder  des 
Betriebsausschusses übersandt.

Die Angelegenheit ist Gegenstand der Sitzung des Betriebsausschusses am 01.12.2016 (TOP 3). Auf 
die  dortige  Verwaltungsvorlage  wird  verwiesen.  Das  Beratungsergebnis  wird  dem Gemeinderat 
mündlich bekannt gegeben.

2. Verwendung des Jahresgewinns 2015 

Der Jahresgewinn beträgt 502.879,71 €.

Im Rahmen der Nachkalkulation zum Jahresabschluss 2015 wurde eine Eigenkapitalverzinsung in 
Höhe von 253.870,00 € berechnet.  Da der  tatsächliche  Gewinn 2015 darüber  liegt,  schlägt  die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  und  die  Betriebsleitung  vor,  dass  der  über  die 
Eigenkapitalverzinsung hinausgehende Betrag des Jahresüberschusses in Höhe von 249.009,71 € in 
den Gewinnvortrag eingestellt wird.

3. Entlastung für Betriebsausschuss

Gemäß  §  4  Satz  1  Buchstabe  c  EigVO  entscheidet  der  Gemeinderat  über  die  Entlastung  des 
Betriebsausschusses.

Finanzierung:

Gesamtausgaben der Maßnahme(n) 
€

jährliche Folgekosten (geschätzt) € voraussichtl. Einnahmen (Zuschüsse) 
€

253.870,00 - -

Sachkonto Kostenträger Kostenstelle mit € HHJahr

208102 11-538-01 81-0 253.870,00 2016

Veranschlagung 
 x  ja     nein

Belastung für Folgehaushalte
  ja    x  nein 

Rechtslage:

§§  4,  5  und  26  der  Eigenbetriebsverordnung  NRW  in  Verbindung  mit  den  §§  4  und  5  der 
Betriebssatzung.

Mitzeichnung

A 10 gez. Th
A 20 gez. Wa
A 32.50 gez. Rk
A 60 gez. Me

Der Bürgermeister

gez. 
Klauss


